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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Übertragung sicherer Prozesssignale 
zwischen Ein- und Ausgangseinheiten eines Sicher-
heitssystems.

Stand der Technik

[0002] Insbesondere bei standardisierte Netzwerke 
umfassenden Systemen, die hohen Sicherheitsanfor-
derungen, wie z.B. SIL 3 nach dem Standard IEC 
61508, oder beispielsweise der Sicherheitskategorie 
4 nach EN 954-1 genügen müssen, ist die Außenbe-
schaltung beispielsweise von Sensoren bzw. Aktoren 
zweikanalig auszuführen, um durch die Redundanz 
die notwendige Sicherheit zu gewährleisten.

[0003] Eine derartige zweikanalige Außenbeschal-
tung wird bei Sicherheitssystemen herkömmlicher-
weise, ähnlich vergleichbaren anderen redundanten 
Außenbeschaltungen, über getrennte Signale von 
den Sensoren geführt, die über Ein-/Ausgangseinhei-
ten üblicherweise unter Verwendung eines Netzwer-
kes oder eines Backplane-Busses eines integrierten 
Rechners zur Steuerung und/oder Logikverarbeitung 
übertragen werden. Die Steuerung und/oder Logik-
verarbeitung verarbeitet daraufhin die zweikanalige 
Signalbeschaltung mittels einer entsprechend ange-
passten Not-Aus-Funktionskomponente, welche so-
mit ferner mit zwei Kanaleingängen auszubilden ist, 
und veranlasst in Folge eine sichere Reaktion. Die si-
chere Reaktion wird oftmals direkt an der Steuerung 
ausgeführt oder mittels Netzwerk und/oder Backpla-
ne-Bus des systemintegrierten Rechners zu einer 
entsprechenden Ausgangsbaugruppe, beispielswei-
se zu einem Aktor übertragen.

[0004] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur zwei-
kanaligen Erfassung, Übertragung und Verarbeitung 
sicherheitsgerichteter Signale ist z.B. aus der DE 199 
20 299 A1 bekannt. Hierbei werden sicherheitsge-
richtete Signale auf einer Senderseite physikalisch 
mindestens zweikanalig erfasst, die erfassten Daten 
logisch mindestens zweikanalig in sicherer Technik 
über Funk an eine Empfängerseite übertragen und 
die empfangenen Daten auf der Empfängerseite 
ebenfalls physikalisch mindestens zweikanalig verar-
beitet und überwacht.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Weg auf-
zuzeigen, mit welchem die Übertragung und in Folge 
die Verarbeitung von sicheren Prozessinformationen 
auf wesentlich vereinfachte Weise gewährleistet 
wird, insbesondere bei zusätzlicher Steigerung der 
übertragbaren und/oder verarbeitbaren Datenmenge 
ohne Informationsverlust, welches folglich eine ver-
besserte Ausnutzung der Systemkapazität ermög-

licht.

[0006] Die erfindungsgemäße Lösung ist auf höchst 
überraschende Weise bereits durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gegeben.

[0007] Vorteilhafte und/oder bevorzugte Ausfüh-
rungsformen bzw. Weiterbildungen sind Gegenstand 
der jeweiligen Unteransprüche.

[0008] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, zum 
Übertragen von sicheren Prozessinformationen meh-
rere, zur Erkennung eines für ein System sicherheits-
relevanten Ereignisses redundant erfasste Prozess-
signale zur systembasierten Weiterverarbeitung in 
ein einziges Prozesssignal umzusetzen.

[0009] Die Erfindung gewährleistet somit, dass ins-
besondere bei Verwendung einer Vorrichtung zum si-
cheren Übertragen von zur Systemsicherheit redun-
dant erfassten Prozesssignalen, welche Mittel zum 
Umsetzen mehrkanalig geführter Prozesssignale in 
ein einziges, an einem Ausgangskanal abgreifbares 
Prozesssignal umfasst, bei gleichem Gesamtinfor-
mationsgehalt eine wesentlich geringere zu übertra-
gende und folglich weiter zu verarbeitende Daten-
menge.

[0010] Darüber hinaus ermöglicht die Erfindung die 
Reduzierung von einer ansonsten zur sicheren Über-
tragung und systembasierten Weiterverarbeitung von 
redundant erfassten, sicherheitsrelevanten Signalen 
notwendigen mehrkanaligen Ausbildung von Signal-
führungspfaden auf einkanalig ausgebildete Signal-
führungspfade innerhalb des Systems. Die im Sys-
tem verwendeten Hardware- und/oder Softwareele-
mente zur Übertragung und/oder Weiterverarbeitung 
der sicherheitsrelevanten Prozessinformation kön-
nen somit in vereinfachter und somit kostengünstige-
rer Weise hergestellt werden. Darüber hinaus ermög-
licht die hieraus gewonnene Vereinfachung, insbe-
sondere aufgrund der hierdurch ermöglichten Dar-
stellung des eigentlichen Signalinhalts, eine wesent-
lich vereinfachte Projektierung und Programmierung 
sicherer Systeme.

[0011] In vorteilhafter Weiterbildung erfolgt die Um-
setzung in ein digitales Signal, insbesondere um eine 
weiter vereinfachte und beschleunigte pozessorge-
stützte Weiterverarbeitung des Prozesssignals zur 
Veranlassung höchst zeitkritischer Reaktionen zu ge-
währleisten.

[0012] Umfassen in vorteilhafter Weiterbildung die 
Umsetzmittel einen A/D-Umsetzer, ist darüber hinaus 
die Erfassung und/oder Übertragung sowohl von digi-
talen und/oder analogen Prozesssignalen außenbe-
schalteter Einrichtungskomponenten gewährleistet, 
so dass im Wesentlichen jede handelsübliche bzw. 
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kommerziell erhältliche Sicherheitskomponente, wie 
beispielsweise eine Not-Aus-Komponente oder ein 
Sensor zur Bereichsüberwachung von Lichtgittern, 
Schutztüren oder Scannern, dem System zur Spei-
sung sicherheitsrelevanter Prozessinformationen an-
geschaltet werden kann.

[0013] In weiterer bevorzugter Ausführung ist vor-
gesehen, dass der Nutzinhalt des umgesetzten Pro-
zesssignals in Form eines 1-Bit-Datums übertragen 
wird, welches applikationsspezifisch beispielsweise 
bereits unter Verwendung einer einfachen logischen 
„UND" Verknüpfungseinrichtung bereitstellbar ist. Ein 
einmal projektiertes und/oder im Betrieb befindliches 
Sicherheitskernsystem ist folglich unabhängig vom 
etwaigen Austausch oder von etwaigen Änderungen 
angeschaltbarer systemsicherheitsrelevanter Ein- 
und/oder Ausgangskomponenten.

[0014] Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit ist er-
findungsgemäß ferner vorgeschlagen, dass die 
Übertragung des umgesetzten Prozessignals abgesi-
chert, insbesondere mittels eines auf dem Nutzinhalt 
basierten Datensicherungswertes erfolgt, wobei in 
weiterer vorteilhafter Ausbildung die Mittel zur Absi-
cherung des umgesetzten Signals zum Generieren 
und Anhängen wenigstens eines dem Nutzinhalt fol-
genden Prüfbits ausgebildet sind.

[0015] Für die Praxis hat sich hierbei der Einsatz ei-
nes sogenannten CRC (Cyclic Redundancy Check) 
zur weiteren wesentlichen Erhöhung der Fehlerer-
kennungsrate als zweckmäßig erwiesen.

[0016] Die in bevorzugter Weise Hardware- 
und/oder Softwareelemente umfassenden Umsetz-
mittel sind in vorteilhafter Weise an im Wesentlichen 
jeder beliebig vorgebbaren und/oder vorgegebenen 
Stelle eines Prozesssignalübertragungsweges ein-
bindbar, so dass insbesondere auch nachträglich 
eine Erweiterung des Sicherheitssystems durch zu-
sätzliche sicherheitsrelevante Komponenten gewähr-
leistet ist.

[0017] Die Erfindung ist folglich im Wesentlichen in 
beliebigen Netzwerken einsetzbar und ermöglicht 
eine Anordnung von sicherheitsrelevanten Kompo-
nenten über das gesamte Netzwerk verteilt hinweg, 
ungeachtet von systembasierten Einheiten, wie Sys-
temkopplern und Gateways, und zeichnet sich durch 
eine einfache und hohe Integration selbst in beste-
hende Techniken aus.

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung ist ferner vorge-
sehen, dass darüber hinaus an vorgegebenen 
und/oder vorgebbaren Systemausgangsbaugrup-
pen, wie beispielsweise systemspezifische Aktoren, 
Antriebe oder mechatronische Einheiten, das zur si-
cheren Systemverarbeitung einkanalig umgesetzte 
Prozesssignal auch wieder in mehrere, insbesondere 

über separate Kanäle geführte Prozesssignale um-
gesetzt wird.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
ner bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügte Zeichnung näher beschrieben.

[0020] In der Zeichnung zeigt:

[0021] Fig. 1 ein stark vereinfachtes Blockschaltbild 
eines Sicherheitssystems mit einer angeschalteten 
Not-Aus-Sicherheitseingangskomponente, und

[0022] Fig. 2 eine Prinzipskizze betreffend eine Sig-
nalkette einer Sicherheitsfunktion gemäß der Erfin-
dung.

[0023] Unter Bezugnahme zunächst auf Fig. 1 ist 
ein im Ganzen mit 1 gekennzeichnetes Sicherheits-
system stark vereinfacht dargestellt, welches bei-
spielsweise in der Fertigungsindustrie Personen-, 
Maschinen- und/oder umwelschutzbetreffende Berei-
che sicherheitstechnisch steuert und/oder regelt.

[0024] Beispielhaft ist hierzu eine Not-Aus-Funkti-
onskomponente 2 mit einer sicheren Eingangskomp-
onente 11 des Sicherheitssystems 1 zur Erkennung 
eines ggfs. z.B. bei einem zu überwachenden Antrieb 
vorliegenden systemsicherheitsrelevanten Ereignis-
ses "Not-Aus" verbunden. Insbesondere bei beste-
henden, vorstehend erwähnten hohen Sicherheitsan-
forderungen ist die Beschaltung einer derartigen 
Not-Aus Funktionskomponente 2 redundant, bei-
spielsweise zweikanalig auszuführen. Im vorliegen-
den Beispielsfall befinden sich bei der dargestellten 
nicht aktivierten Not-Aus-Funktion zwei parallel an-
geordnete Kontakte K21 und K22 im kontaktgebenden 
Zustand, so dass die dem Kontakt K21 zugeordneten 
Teilsignalpfade S211 und S212 über den geschlossenen 
Kontakt K21 miteinander leitend verbunden sind. An 
der sicheren System-Eingangskomponente 11 ist in 
diesem Fall ein dem Kontakt K21 zugeordnetes 
"Eins"-Signal abgreifbar. Entsprechend ist an den 
miteinander verbundenen Teilsignalzweigen S221 und 
S222 mittels der sicheren Eingangskomponente 11 ein 
dem Kontakt KS22 zugeordnetes "Eins"-Signal ab-
greifbar.

[0025] Bei Betätigen der Not-Aus-Funktion durch 
Drücken eines Not-Aus-Tasters 22 in bei Fig. 1 mit A 
gekennzeichnete Richtung werden die Kontakte K21

und K22 geöffnet, so dass in Folge an der Eingangs-
komponente 11 über den somit unterbrochenen Sig-
nalpfad S211–S212 ein dem Kontakt K21 zugeordnetes 
"NULL"-Signal und über den unterbrochenen Signal-
kreislauf S221–S222 ein dem Kontakt K22 zugeordnetes 
"NULL"-Signal abgreifbar ist.
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[0026] Die beiden zur Sicherheit redundant erfass-
ten Prozesssignale werden nun erfindungsgemäß
mittels der sicheren Eingangskomponente 11 des Si-
cherheitssystems 1 auf ein einziges Prozesssignal S1

reduziert. Das alleinige Prozesssignal S1 wird über 
ein nicht näher dargestelltes Netzwerk und/oder ei-
nen Backplane-Bus eines Systemrechners somit 
über einen Kanal zur systembasierten Weiterverar-
beitung einer Steuerung 12 mit entsprechend ausge-
bildeter Logikverarbeitung geführt. Ist eine sichere 
Reaktion unter Ansprechen auf das Prozesssignal S1

zu veranlassen, wird diese direkt an der Steuerung 
12 ausgeführt oder mittels Netzwerk und/oder Back-
plane-Bus weiter zu einer sicheren Ausgangskompo-
nente 13 transferiert, welche über Reaktionssignale 
S14 und S15 Microcontroller 14 bzw. 15 zum Abschal-
ten von zugeordneten, mit dem Sicherheitssystem 1
überwachten Bereichseinrichtungen, im vorliegen-
den Fall also zu überwachenden Antrieben, bei-
spielsweise von Motoren oder Schütztüren, entspre-
chend ansteuern.

[0027] Insbesondere, um eine pozessorgestützte, 
zumindest online-nahe Weiterverarbeitung des Pro-
zesssignals S1 zu gewährleisten erfolgt die Umset-
zung bevorzugt in ein digitales Signal S1.

[0028] Zur Generierung eines 1-Bit-Datums, um-
fasst im zugrundeliegenden Beispielsfall die sichere 
Eingangskomponente 11 bevorzugt eine mittels ent-
sprechender Hardware- und/oder Softwareelemen-
ten ausgebildete logische "UND"-Verknüpfung hin-
sichtlich der beiden Signalkanäle S211–S212 und 
S221–S222.

[0029] Entsprechend weist das umgesetzte Pro-
zesssignal S1 den Wert "1" auf, sofern beide Schalter 
S21 und S22 geschlossen sind und also zwei zugeord-
nete redundante Prozesssignale mit jeweils einem 
dem Signalwert von "1" entsprechenden Signalinhalt 
über die sichere Eingangskomponente 11 abgreifbar 
sind. Ist die Not-Aus-Funktion aktiviert und also beide 
Signalpfade S211–S212 und S221–S222 unterbrochen, 
weist das umgesetzte Prozesssignal S1 den Wert "0"
auf. Entsprechend entspricht der Signalwert des Pro-
zesssignals S1 dem Wert "0" wenn einer der beiden 
Schalter S21 und S22 geöffnet ist, so dass im Fehler- 
oder Sicherheitsfall der Signalwert des Prozesssig-
nals S1 somit immer "0" ist.

[0030] Die Reduktion der redundant erfassten Pro-
zesssignale auf das einzige Prozesssignal S1 betrifft 
somit ausschließlich die Kanalzahl und nicht den Ge-
samtsignalinhalt. Wird zum Beispiel wie bei Fig. 1 auf 
Kurzschluss überwacht, basiert bei der erfindungsge-
mäßen systembasierten Weiterverarbeitung mit dem 
einkanaligen System zwischen der sicheren Ein-
gangskomponente 11 und Ausgangskomponente 13
des Sicherheitssystems 1 der ein fehlerfreies Verhal-
ten signalisierende Gesamtsignalinhalt folglich auf 

den für S211–S212 und S221–S222 hierbei gültigen Signal-
werten "beide Kanäle 1".

[0031] Zur Erhöhung der Sicherheit, wird zwischen 
der gemäß Fig. 1 dargestellten sicheren Eingangs-
komponente 11 und der sicheren Ausgangskompo-
nente 13, das Prozesssignal S1 ferner abgesichert 
übertragen.

[0032] Praktischerweise wird hierzu mittels der Ein-
gangskomponente 11 wenigstens ein Prüfbit oder 
eine Prüfsumme dem Nutzinhalt angehängt. Die si-
chere Eingangskomponente 11 umfasst bevorzugt 
Mittel, beispielsweise ein entsprechend angepasstes 
Schieberegister, um ein CRC-Verfahren durchzufüh-
ren. Der zu generierende CRC-Code wird je nach Ap-
plikation und/oder sicherheitssystemspezifischen Er-
fordernissen zur jeweils benötigten Absicherung ent-
sprechend hoch generiert, z.B. ein CRC-32-Code. Es 
sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch mit ande-
ren, dem Fachmann an sich bekannten Mitteln geeig-
nete sicherheitstechnische Maßnahmen durchge-
führt werden können, um insbesondere dem interna-
tionalen Standard IEC 61508 zu genügen.

[0033] Unter zusätzlicher Bezugnahme auf Fig. 2
umfasst somit eine Signalkette gemäß der Erfindung 
zunächst das sichere Erfassen von Eingangsinfor-
mationen basierend auf anschaltbaren, sicherheits-
relevante Ereignisse auslösenden Funktionskompo-
nenten 100, wie beispielsweise Sensoren. Die mittels 
redundanter Prozesssignale S100 jeweils erfassten 
Ereignisse bzw. Prozessinformationen werden an-
schließend über sichere Eingangskomponenten 110
jeweils in ein einziges Prozesssignal S100 zur weite-
ren systembasierten Verarbeitung umgesetzt. Es sei 
darauf hingewiesen, dass die umzusetzenden, also 
am Eingang der Eingangskomponenten 110 anlie-
genden Prozesssignale S100 je nach spezifischer Ap-
plikation bzw. Schutzfunktionskomponente in digita-
ler und/oder analoger Form vorliegen. Zur Umset-
zung von analogen Prozesssignalen S100 durch die 
Eingangskomponenten 110 in ein digitales Prozess-
signal S101, umfasst die Umsetzeinrichtung eine ent-
sprechende A/D-Wandlerkomponente.

[0034] Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die 
Umsetzeinrichtungen 110 je nach systemspezifischer 
Ausführung auch in intelligenten Netzteilnehmerkom-
ponenten oder mechatronischen Einheiten enthalten 
sein können und nicht zwingend als separate sichere 
Eingangskomponenten ausgebildet sein müssen.

[0035] Die nach den Umsetzeinrichtungen 110 ab-
gesichert bereitgestellten Prozesssignale S110 kön-
nen folglich einkanalig über das Gesamtsystem, also 
insbesondere über wenigstens ein ring-, stern-, lini-
en- und/oder baumartig ausgebildetes Netzwerk 
und/oder Busnetz einschließlich Übertragungsstre-
cken und Struktur-/Verarbeitungskomponenten 
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transportiert werden.

[0036] Ferner erfolgt in den systembasierten weiter-
verarbeitenden Einrichtungen 120, wie z.B. Steue-
rungen und/oder Logiken und/oder Netzwerken, die 
Verarbeitung des umgesetzten Prozesssignals folg-
lich einsignalig.

[0037] Zur Veranlassung sicherer Reaktionen in An-
sprechung auf jeweilige Prozesssignale S110 werden 
entsprechende Reaktionssignale S120, die bevorzugt 
gleichermaßen einsignalig und abgesichert bereitge-
stellt werden, zu entsprechenden Ausgangskompo-
nenten 130, die im vorliegenden Fall zur binären Sig-
nalverarbeitung ausgebildet sind, weitergeführt, um 
angeschaltete Ausgabefunktionskomponenten 140, 
wie beispielsweise Aktoren, insbesondere Antriebe 
und/oder mechatronische Einheiten, entsprechend 
der veranlassten Reaktionen zur sicheren Ausgabe 
und/oder zum sicheren Abschalten anzusteuern.

[0038] Wie bei Fig. 2 angedeutet, sind von der Er-
findung ferner Ausführungsformen umfasst, bei de-
nen die sicheren Ausgangskomponenten 130 we-
nigstens zum Teil auch derart ausgebildet sind, dass 
ein einkanalig zugeführtes Prozesssignal S120 mit ge-
sicherter Prozessinformation wieder in mehrere, 
auch über separate Kanäle übertragbare Prozesssig-
nale S130 zur Ansteuerung der Ausgabefunktions-
komponente 140 umgesetzt wird.

[0039] Die erfindungsgemäße Anwendung zum ver-
einfachten Übertragen von sicheren Prozessinforma-
tionen ermöglicht somit zusätzlich zur wesentlich ver-
besseren Kapazitätsausnutzung aufgrund geringerer 
sicher zu übertragender Datenmengen bei gleichem 
Informationsgehalt eine wesentliche Vereinfachung 
bei der Projektierung und Programmierung sicherer 
Systeme. Dies basiert insbesondere darauf, dass die 
sonst in der Hardware-Sicht zweikanalig bzw. mehr-
kanalig ausgeführten Verknüpfungen unter Zugrun-
delegung der Erfindung nunmehr einsignalig, den ei-
gentlichen Sinninhalt darstellend, ausgeführt werden, 
welches weitestgehend der Erwartungshaltung des 
Projektierers, Programmierers und/oder Servicetech-
nikers entspricht, der beispielsweise den Ausgang 
"Motor" als ein Signal, "Motor ein" oder "Motor aus", 
erkennt. Vor bzw. nach der Umsetzstelle liegt somit 
eine andere Sichtweise vor.

[0040] Da die Umsetzung bzw. Reduktion von meh-
reren, ein Systemsicherheitsrelevantes Ereignis be-
schreibenden Prozesssignalen in ein einziges Pro-
zesssignal im Wesentlichen an beliebiger Stelle des 
Prozesssignalübertragunsweges erfolgen kann, wie 
beispielsweise auch in Backplane-Systemen, um-
fasst die Erfindung eine Vielzahl von Ausführungsfor-
men, bei denen die Umsetzeinrichtungen im Wesent-
lichen über das gesamte Sicherheitssystem und/oder 
Netzwerk verteilt sind, ungeachtet von etwaigen Sys-

temkopplern und Gateways.

[0041] Insgesamt ist der erfindungsgemäße Gegen-
stand bei Sicherheitssystemen nicht nur in der Ferti-
gungsindustrie insbesondere zur Überwachung von 
Not-Aus-Funktionen, von Bereichen, wie beispiels-
weise von Lichtgittern, Schutztüren und/oder Scan-
nern, von diversen Applikationen, wie beispielsweise 
von Robotern, Bereichsübergängen einschließlich 
Muting, Blanking und/oder Pressen, und für die si-
cherheitstechnische Steuerung und/oder Regelung 
von Aktorik und Sensorik, insbesondere mit integrier-
ter Sicherheit einsetzbar, sondern ferner insbesonde-
re im Bereich des Personentransports, wie beispiels-
weise bei Bergbahnen oder Aufzügen, in der Gebäu-
detechnik, der Feuerungstechnik und der Prozessin-
dustrie, um nur einige Anwendungsbeispiele zu nen-
nen.

[0042] Zwischen den sicheren, systemspezifisch in-
telligenten Ein- und Ausgangskomponenten 110, 130
und der sicherheitssteuernden Logikverarbeitung 
120 wird folglich aufgrund der in den Umsetzeinrich-
tungen 110, 130 ausgeführten sicherheitsrelevanten 
vorverarbeitenden Funktionen, gemäß vorstehender 
Beschreibung, bevorzugt ausschließlich abgesicher-
te, einkanalige sicherheitsrelevante Prozessinforma-
tionen übertragen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Übertragen von sicheren Pro-
zessinformationen, dadurch gekennzeichnet, dass 
mehrere, zur Erkennung eines für die Sicherheit ei-
nes Systems relevanten Ereignisses, redundant er-
fasste Prozesssignale (S211–S212, S221–S222, S100) zur 
systembasierten Weiterverarbeitung in ein einziges 
Prozesssignal (S1, S110) umgesetzt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner dadurch 
gekennzeichnet, dass die redundant erfassten Pro-
zesssignale (S211–S212, S221–S222, S100) bis zur Umset-
zung über mehrere Kanäle erfasst werden und das 
umgesetzte Prozesssignal (S1, S110) über einen Kanal 
übertragen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, ferner da-
durch gekennzeichnet, dass die Erfassung digital 
oder analog erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umsetzung in ein digitales Prozesssignal (S1, S110) 
erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass als 
Nutzinhalt des Prozesssignals (S1, S110) ein 1-Bit-Da-
tum übertragen wird.
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6.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Übertragung des umgesetzten Prozesssignals (S1, 
S110) abgesichert erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass dem 
Nutzinhalt des umgesetzten Prozesssignals (S1, S110) 
wenigstens ein Prüfbit angehängt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Erzeugung des wenigstens einen Prüfbits ein 
CRC-Verfahren eingesetzt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umsetzung an einer beliebig vorgebbaren und/oder 
vorgegebenen Stelle des Prozesssignalübertra-
gungsweges erfolgt.

10.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass an ei-
ner vorgebbaren und/oder vorgegebenen Sys-
tem-Ausgangskomponente (13, 130) das systemin-
tern einkanalig übertragene Prozesssignal (S1, S110, 
S120) wieder in mehrere, insbesondere über separate 
Kanäle geführte Prozesssignale (S130) umgesetzt 
wird.

11.  Vorrichtung zum Übertragen von zur System-
sicherheit redundant erfassten Prozesssignalen 
(S211–S212, S221–S222, S100),  
gekennzeichnet durch  
Mittel (11, 110) zum Umsetzen von mehrkanalig zu-
geführten Prozesssignalen (S211–S212, S221–S222, S100) 
zur systembasierten Weiterverarbeitung in ein einzi-
ges, über einen Kanal übertragbares Prozesssignal 
(S1, S110).

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, ferner umfas-
send Mittel (12, 120) zur systembasierten Weiterver-
arbeitung einkanalig geführter Prozesssignale (S1, 
S110).

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, bei 
welcher die Umsetzmittel einer Eingangskomponen-
te (11), Ausgangskomponente (13), einer intelligen-
ten Einheit und/oder einer mechatronischen Einheit 
eines Systems zugeordnet sind.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
setzmittel (11) zur Erzeugung eines 1-Bit-Datums 
(S1) ausgebildet sind.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, bei welcher die Umsetzmittel (11) eine logische 
UND-Verknüpfungs-Einrichtung umfassen.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
setzmittel (11, 110) Mittel zur Absicherung des umge-
setzten Prozesssignals (S1) aufweisen.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, ferner da-
durch gekennzeichnet, dass die Umsetzmittel (11, 
110) zur Absicherung Mittel zum Generieren wenigs-
tens eines Prüfbits und zum Anhängen des wenigs-
tens eines Prüfbits an den Signalinhalt des Prozess-
signals (S1) umfassen.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
17, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
setzmittel (11, 110) zur Anwendung eines CRC-Ver-
fahrens ausgebildet sind.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
18, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
setzmittel Hardware- und/oder Softwareelemente 
umfassen.

20.  Sicherheitssystem wenigstens ein Netzwerk 
für eine Automatisierungsanlage umfassend, mit we-
nigstens einer Vorrichtung nach einem der Ansprü-
che 11 bis 19.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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